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Teilhabeplan
22 Lebensbereiche

AVIB
Corona Steuerungskreis SGB 

IX
§ 8 III BremBGG Immobilien 

Katatster
Behindertensportfest

1000 Mitwirkende

Örtliche Fürsorgestelle IFD Beauftragung Controlling Lotsin für MmB
Mittw. BremBGG | Rili | 

BTHG LBauO
Vorstand Landesteilhabebeirat

Barrierefreies Bauen
Stellungnahmen

Barrierefreies Bauen
Beratung Planung Vorträge

INSPO
Mind. 4 Schulungen SGB IX und 

auf Anfrage
Inklusionsbeirat

Jury Sitzungen bspw:
Schule / Kaje

Netzwerk Inklusives
Bremerhaven GF 
Steuerungsrunde

Dienstbegleitende 
Unterweisungen
Azubi - Magistrat

Behindertenbeauftragter / 
Projekte

AG R-Wohnungen

BEM + Prävention Schulung 
und Beratung

Beteiligung
Zukunftswerkstatt 

Kommunen
Projektbeirat IFD Koordinierungsausschuss IFD Jugendamt  AG SGB VIII

Netzwerk mit schwedischem 
Verband, 

Budget für Arbeit
Niedersachsencamp Tourismus, 

sonst. Vorträge barrierefrei
Weihnachtsmarkt

Maritime Tage / 200 Jahre 
Bremerhaven

Sail Orga Komitee Radtour für alle
Barrierefreie Innenstadt für 

Alle
Amtsleiterrunde Bau

Demokratie Leben Projekt 
Beirat

Special Olympics Planung
Host Town

AG Wohnen Leben Quartier Lange Nacht der Kultur Begleitung Neubauten Begleitung Anmietungen



Rechtliche Grundlagen
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§ 8 III BremBGG bestimmt, dass ein Verwaltungshandeln zu erfolgen hat.

- Berichte über den Stand der Barrierefreiheit der im Eigentum oder im Gebrauch befindlichen Bestandsgebäude.
- Nach Wortlaut : verbindliche und überprüfbare Maßnahmen- und Zeitpläne zum weiteren Abbau der Barrieren
- Frist 01. Januar 2023 (Corona SarS Covid 19)

Weiterer Hinweis:
§ 8 IV BremBGG : Verpflichtung bei Anmietung (Barrierefrei Anmieten).

Tatsächlicher Start mit 2 neu geschaffenen Stellen (1,8 Stellenanteil besetzt) 03/2022 (Corona bedingte Ausfälle)
56 begangene Objekte Stand 08.02.2023
109 begangene Objekte Stand 01.09.2023 (von etwa 157 Einrichtungen)  2/3  



Zu erfassende Objekte
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Alle Städtischen Einrichtungen (§§ 2,8 
BremBGG)
• Schulen
• Kita
• Stadthäuser
• Bürgerbüro
• Ausgelagerte Stellen
• Polizeiwachen (Geestemünde – in 

Planung)
• EBB
• VHS
• Turnhalle / Sporthallen / Sportanlage
• KBR 
• … 

§ 50 BremLBauO
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr 
dienenden Teilen barrierefrei sein. Diese Anforderungen gelten insbesondere für …



Was ist notwendig, um diese Aufgabe zu 
erledigen?
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1. Zustandsanalyse an Hand der DIN 18040 I
• Aller gem. BremBGG zu erfassenden Gebäude / Liegenschaften / etc
• Objektauflistung
• Mittels einer Checkliste / Schematische Erfassung 
• Erstellen eines Katalogs / Systematische Darstellung der Problempunkte

2. Lösungsanalyse / Lösungsfindung : Welche Maßnahmen im konkreten Einzelfall sind mit welcher Zeitschiene 
umzusetzen? Bearbeitung Einzelfallprobleme (Bestandsprobleme). Abweichung Standard / nicht Standard

3. Kostenanalyse
4. Barrierenabbau Prioritätenanalyse / Reihenfolge / Zeitplan
5. Fortlaufende Ergebnispräsentation-Darstellung Transparenz während der ganzen Phase der Erledigung – dauerhafte 

Begleitung – Möglicherw. begleitende Erledigung, Koordinierung mit anderen Vorhaben.

Aufgrund der wechselnden Struktur und sich verändernden Räumlichkeiten und 
Standorte wird dieses Thema eine dauerhafte Aufgabe werden oder ist es schon.



Warum das Amt für Menschen mit Behinderung?
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Die Norm gilt für Neubauten. Sie sollte sinngemäß für die Planung von Umbauten oder

Modernisierungen angewendet werden. Die mit den Anforderungen nach dieser Norm verfolgten

Schutzziele können auch auf andere Weise als in der Norm festgelegt erfüllt werden.

ANMERKUNG In der Regel nennen die einzelnen Abschnitte zunächst jeweils zu erreichende

Schutzziele als Voraussetzung für die Barrierefreiheit. Danach wird aufgezeigt, wie das Schutzziel

erreicht werden kann, gegebenenfalls differenziert nach den unterschiedlichen Bedürfnissen

verschiedener Personengruppen. Alle Maße sind Fertigmaße. Abweichungen in der Ausführung

können nur toleriert werden, soweit die in der Norm bezweckte Funktion erreicht wird.

Auszug aus der DIN 18040 I

Fachkunde ist beim Amt für Menschen mit Behinderung



Die DIN 18040 I und die Richtlinie dazu
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Eine weitere Neuerung
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Prozentuale Barrierefreiheit 
Seniorentreffpunkte
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Prozentuale Barrierefreiheit 
Verwaltungsgebäude
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Prozentuale Barrierefreiheit 
Freizeiteinrichtungen
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Krippen, Kitas, Horte, Helene Kaisen, WKH
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Mittelwerte der Barrierefreiheit 
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Bedarfe an Aufzügen
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Begutachtung I
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Begutachtung II
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Begutachtung III

Amt für Menschen mit Behinderung 07.09.2023www.bremerhaven.de 20



Amt für Menschen mit Behinderung 07.09.2023www.bremerhaven.de 21



Amt für Menschen mit Behinderung 07.09.2023www.bremerhaven.de 22



Amt für Menschen mit Behinderung 07.09.2023www.bremerhaven.de 23

Weitere Schritte:

- Kosten sind im einvernehmen mit Seestadt Immobilien mangels Personal derzeit nicht 
ermittelbar.

- Bau- Umweltausschuss und Immobilienausschuss ? Weitere Berichterstattung?
- Planung weitere Bestandsaufnahme!
- Planung / Vorbereitung Stellenerhalt und Stellenausbau zur weiteren Umsetzung des 

gesetzlichen Auftrags und Folgeverpflichtungen.
- Bei Stellenerhalt wird auch das erworbene Fachwissen und Verständnis für die Belange der 

Menschen mit Behinderung erhalten und gesichert und angewendet und die Rili. sowie das 
BremBGG würden vertieft und besser umgesetzt werden können. 

- Dieses Fachwissen wird auch bei der Gestaltung eines durch § 164 IV Nr. 4 SGB IX gesicherten und 
einklagbaren Anspruch auf die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung einer 
Arbeitsstätte (inkl. Arbeitsorganisation, Arbeitsumfeld, …) unterstützen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Das Amt für Menschen mit Behinderung : 

Ein Team aus insgesamt 8 Kolleg:innen 6,5 Stellen

Lars Müller 
Amtsleiter | Kommunaler Behindertenbeauftragter 
Fachplaner für barrierefreies Bauen (EIPOS) 
Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Amt für Menschen mit Behinderung 
- Örtliche Fürsorgestelle - 
2. Obergeschoss, Zimmer 2.44 
Barkhausenstrasse 22 
27568 Bremerhaven 
Telefon: 0471 590-2454 
E-Mail: Lars.Mueller@magistrat.bremerhaven.de 
Internet: www.bremerhaven.de  

 


